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Koordination und Überwachung von Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz

Der Bauherr setzt einen SIGE – Koordinator ein, während der Ausführung 
des Bauvorhabens entsprechend der Baustellenverordnung gegenüber allen 
am Bau Beteiligten tätig wird. 

Bei Gefahr in Verzug gilt dies auch gegenüber Beschäftigten.

Jeder Auftragnehmer hat dem Koordinator vor Beginn der Arbeiten seine 
Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen 
anzugeben, des Weiteren muss jede Fa. eine Gefährdungsbeurteilung 
erstellen.  

Ergibt die Prüfung, dass die Sicherheitsmaßnahmen unzureichend sind, 
veranlasst der Koordinator notwendige Änderungen der Arbeitsverfahren 
oder des Arbeitsablaufs.

Der Koordinator kontrolliert die Einhaltung dieser Baustellenordnung, des 
SIGEPLANS, der Arbeitsschutzvorschriften und schreitet bei erkennbaren 
Gefahrenzuständen ein. 

Die Auftragnehmer sind zur unverzüglichen Mängelbeseitigung verpflichtet. 
In Abstimmung mit der Baustellenleitung arbeitet er einen Terminplan für 
Sicherheitsbesprechungen und Baustellenbegehungen aus.

Über diese Aktivitäten führt er Protokoll. 
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Unabhängig gelten vorrangig:

Die Tätigkeit des Koordinators befreit den Auftragnehmer 

nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen 

Unternehmern entsprechend § 8 ArbSchG und § 6 BGV A 1. 

Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers für die Erfüllung 

der Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen Beschäftigten 

bleibt unberührt.

Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und 

Brandschutzvorkehrungen der Baustelle sind zwingend 

einzuhalten. 
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Voraussetzung für den Beginn der Arbeiten 

Vor Beginn der Arbeiten haben folgende Unterlagen vorzulegen: 

1. Unterschriebenes Unterweisungsformular der am Bau beteiligten Arbeiter.

2. Meldebogen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordination. 

3. Gefährdungsanalyse. 

4. Erst Helfer Ausweise. 

5. Arbeitsmedizinische Voruntersuchungen (wenn nötig)

6. Betriebsanweisungen

7. Montageanweisungen

➔Vor Beginn der Arbeiten ist dem SiGeKo ein Termin zu vereinbaren 

bezüglich einer Sicherheitstechnischen Einweisung. 

Hersbrucker Ingenieurgesellschaft HIG 
Amberger Straße 74
91217 Hersbruck 
Tel. Nr. 09151/816611
Fax. Nr. 09151/816612
Handy: 0170/4473499
E-Mail: hig-herrmann@gmx.de

mailto:hig-herrmann@gmx.de
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Grundlegende Sicherheitstechnische Regeln 
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Kopfschutz

Fußschutz

Augen-

oder

Gesichtsschutz

Gehörschutz

Handschutz

Hautschutz

Körperschutz

Atemschutz

PSA gegen Absturz
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Pflichten des Unternehmers PSA :

1. zur Verfügung stellen bei entsprechender Gefährdung

▪ kostenlos

▪ unter Beteiligung des Betriebsrats

▪ geeignet als Schutz gegen die auftretenden Gefahren

▪ nach vorangegangener Gefährdungsanalyse

2. die Arbeitnehmer im richtigen Umgang in regelmäßigen 
Abständen unterweisen

3. dafür sorgen, dass die erforderlichen persönlichen 
Schutzausrüstungen getragen werden

4. für einen ordnungsgemäßen Zustand der persönlichen 
Schutzausrüstungen sorgen

5. eventuell Vorsorgeuntersuchungen veranlassen 
(z.B. bei Atemschutz)

Vorrang vor dem Tragen von persönlicher Schutzausrüstung haben 
technische oder organisatorische Maßnahmen
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Allgemeine Schutzwirkung Kopfschutz 

Stoßdämpfung

Durchdringungsfestigkeit

Kennzeichnung
Hersteller Größe

Typ Herstellungsdatum

DIN-EN-Norm Werkstoff

CE-Zeichen

Gängige Kunstoffhelme sollten ( je nach Hersteller ) nach 4-5 Jahren 

ausgewechselt werden. 

Beispiel

Zubehör z.B.
Gesichtsschutzschirm,
Gehörschützer
Kinnriemen
Winterausstattung
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Gefahren für die Füße (Beispiele):

Um- o. Herabfallen von Gegenständen

Absetzen von Lasten

Eintreten von spitzen oder scharfen Gegenständen

Schmelztropfen

Grundausstattung
Knöchelpolster

Zehenschutzkappe

Durchtrittsichere Einlage

(auf Baustellen)
Absatz stoßgedämpft
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Besondere Ausführungsarten (Beispiele)
Schuhe mit thermisch isolierendem Unterbau
elektrisch isolierende Sicherheitsschuhe
orthopädische Sicherheitsschuhe

Kennzeichnung eines Bausicherheitsschuhs
Beispiel: S3 DIN EN 345 42 AB, Germany, 1.98 CE

S3 = Schuhausführung
auf Lasche, Brandsohle oder Schafthinterteil

Standardforme

n
Halbschuh

Stiefel halbhoch

Stiefel hoch

Stiefel niedrig
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Schädigende Einflüsse auf das Auge

Mechanische 
Schädigungen 
durch

Staub
Späne und Splitter 
(kinetische Energie) 
Schlag und Stoß

Optische 
Schädigungen

durch Strahlung 
natürlicher oder 
künstlicher 
Lichtquellen

Chemische 
Schädigungen

durch Reaktionen 
von Chemikalien 
in fester, flüssiger 
oder gasförmiger 
Konsistenz

Thermische 

Schädigungen

durch extreme 

Kälte oder 

Hitze
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Schutzfunktion

bei spanabhebender
oder spanloser Bearbeitung,

mit Seitenschutz

gasdicht, 
gegen Feinstaub

anliegend, über der Korrekturbrille 
tragbar, gegen Grobstaub, tropfende 

und spritzende Flüssigkeiten

gegen 
optische Strahlung

Schutzbrillen
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Lärmquelle Lärmpegel in dB (A)

Blätterrauschen

normales Gespräch

Personenwagen

LKW

Kompressor

Elektr. Schlagbohrmaschine

Kreissäge

Drucklufthammer

Schmerzschwelle

Düsenflugzeug

Bolzensetzwerkzeug

10

50

70

80 - 85

85 - 95

90 - 100

95 - 105

100 - 115

~ 120

130

~ 140
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Bei einem 
Beurteilungs-
schallpegel 
von:

80 dB (A):
Unternehmer 
muss Gehör-
schutz stellen

85 dB (A):
Arbeitnehmer 
müssen 
Gehörschutz 
tragen;
Lärmbereiche 
sind zu kenn-
zeichnen
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Jeglicher Staub ist zu 

vermeiden, 

Absaugvorrichtungen 

sind vorzuhalten und zu 

betreiben.

Saugen statt Kehren ! 
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Filtergeräte

Voraussetzung für die Anwendung:

1.  Umgebungsatmosphäre  17 Vol.-% O2

2. Schadstoff muss bekannt sein

3. im Zweifelsfalle Isoliergeräte benutzen

filtrierende
Halbmaske Halbmaske Vollmaske
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Filtergeräte mit Partikelfiltern

Kennzeichnung
durch Buchstaben “P” und Farbe “weiß”

Filter-
klasse Schutz gegen

P1

P2

P3

*inert = nicht gesundheitsschädlich, aber Atmung beeinträchtigend

Kennzeichnungsbeispiel:
Filterwechsel spätestens bei zu großem Atemwiderstand
Lagerfähigkeit: unbegrenzt

Partikelfilter DIN EN 143 - P2

feste Partikeln von inerten* Stoffen (z.B. Kalkstaub, 
Zement)

feste und flüssige Partikeln von gesundheitsschädlichen Stoffen 
(z.B. Quarzstaub)

feste und flüssige Partikeln von giftigen, krebs-
erzeugenden und radioaktiven Stoffen, Bakterien u.ä.
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Auffanggurt

Verbindungsmittel, bewegli-
che Führung (z.B. Seil, Band)

Seilendsicherung 

Falldämpfer

mitlaufendes
Auffanggerät

Anschlagpunkt

3

5

1

42

2a
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Auffanggurt /Haltegurt
Auffanggurt
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Anschlagkonstruktionen



19-03-18Hersbrucker Ingenieurgesellschaft HIG 22

Bandfalldämpfer 

Falltiefe beachten ! 
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Fehlende PSA gegen Absturz !

Fehlende PSA gegen Absturz !
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BGV C 22 § 12  Absturzsicherung: 

Einrichtungen, die ein Abstürzen von Personen verhindern ( Absturzsicherung, 

müssen vorhanden sein: 

2. Bei mehr als 1,00 m Absturzhöhe, soweit nicht nach Nummer 1 zu sichern ist,    

an:

• Freiliegenden Treppenläufen und –absätzen, 

• Wandöffnungen, 

• Bedienungsständen von Maschinen und Zugängen. 

Fehlender Seitenschutz !
Fehlender Seitenschutz !

Fehlender Seitenschutz !
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BGV C 22 § 12  Absturzsicherung: 

Einrichtungen, die ein Abstürzen von Personen verhindern ( Absturzsicherung, 

müssen vorhanden sein: 

3. Bei mehr als 2,00 m Absturzhöhen an allen übrigen Arbeitsplätzen und

Verkehrswegen. 

Fehlender Seitenschutz !

Fehlender Seitenschutz !

Fehlender Seitenschutz !

Fehlender Seitenschutz !

Unter anderem 

Fehlender Seitenschutz !
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Nicht korrekter Seitenschutz!
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Weitere Möglichkeiten für eine Schutz an einer Absturzkante 

Gute Lösung beim Aufzug !
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BGV C 22 § 12  Absturzsicherung: 

Einrichtungen, die ein Abstürzen von Personen verhindern ( Absturzsicherung, 

müssen vorhanden sein: 

4. Bei mehr als 3,00 m Absturzhöhe abweichend von Nummer 3 an       

Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern. 

Fehlender Seitenschutz !

Bzw. PSA gegen Absturz !
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Vorher ohne 

Absturzsicherung 

➔ Arbeiten 

eingestellt !

Nachher mit Absturzsicherung 

➔ Arbeiten fortgesetzt
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BGV C 22 § 12 a Öffnungen und 

Vertiefungen: 

• Öffnungen und Vertiefungen gelten ab 

einem Flächenmaß < 9,00 m²

• Geradlinige Öffnungen < 3,00 m lang. 

➔ An Öffnungen in Böden, Decken und 

Dachflächen sowie Vertiefungen 

müssen Einrichtungen vorhanden sein, 

die Abstürzen, hineinfallen oder 

Hineintreten von Personen verhindern 

sollen. 

➔ Abdeckungen in S 10 Qualität 
Vorsicht bei RWA 

Öffnungen 

➔ Absturzgefahr 

wenn diese nicht 

durchtrittsicher 

sind. 

Fehlender Seitenschutz !

Bzw. fehlende Abdeckung !

Fehlender Seitenschutz !

Bzw. fehlende Abdeckung !

Fehlender Seitenschutz !

Bzw. fehlende Abdeckung !
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Fehlender Seitenschutz !

Bzw. fehlende ordnungsgemäße 

Abdeckung  S 10 Hölzern !

Fehlender Seitenschutz !

Bzw. fehlende Abdeckung !

Fehlende ordnungsgemäße Abdeckung !

Verschiebesicher !

Fehlender Seitenschutz !

Fehlende Abdeckung !
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Verwendung von S 10 Hölzern und 

Dielenbelägen !  

➔ Verrutschsichere Abdeckung herstellen

Fehlender Seitenschutz !

Bzw. fehlende Abdeckung !
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Fehlender Seitenschutz !

Nicht ordnungsgemäß ausgeführt !



19-03-18Hersbrucker Ingenieurgesellschaft HIG 34

Kette falsch angehängt !
Vershlussbügel nicht vollständig verschlossen !
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Sicherung des zu 

hebenden Materials / 

Geräte 
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Sicherung des zu hebenden 

Materials / Geräte 

Alle Ketten einhängen!

Gefahr von herabfallenden Teilen!



19-03-18Hersbrucker Ingenieurgesellschaft HIG 37

Bei Bauarbeiten darf: 

• Kein höherer Standplatz als 7,00 m 

eingenommen werden. 

• Bei einer Standhöhe von mehr als 2,00 

m nicht länger als 2 Stunden gearbeitet 

werden. 

• Das Geweicht des mitzuführenden 

Werkzeuges und Materials 10 kg nicht 

überschreiten. 

• Gegenstände über 1,00 m² sind nicht 

erlaubt. 

• Mit Maschinen und Geräten die mit 

beiden Händen bedient werden, dürfen 

nicht eingesetzt werden.

• Der Arbeiter muss mit beiden Füßen 

auf einer Sprosse stehen. 

• Oberste Sprosse darf nicht betreten 

werden.  

Bedienungsanleitung beachten. 

Achtung ! Es ist die neue TRBS 2121 Teil 2 zu beachten
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Bei Bockleitern nicht 

die oberste Stufe benutzen !
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Bockleiter nicht als Anstellleiter verwenden !
Bockleiter nicht als Anstellleiter verwenden !
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Prüfung von Baugeräten mind. 

einmal jährlich
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VERWENDUNG VON LEITERN BZW. ÜBERBRÜCKUNGEN 

ENTGEGEN DER AUFBAU- UND MONTAGEANLEITUNG.

Fehlendes Gerüst 

im Treppenauge !

Bockleiter als Auflager für Gerüst !

Bockleiter als Auflager für Gerüst !
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Elektrische 

Leitungen: 

• Gummischlauch-

leitungen H07RN-F 

oder gleichwertig

• < 4 m Anschluss-

leitungen von 

handgeführten 

Leitungen sind 

auch H05 RN-F 

zulässig. 
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Anschlusspunkte für kleine Baustellen: 

• Werden elektrische Betriebsmittel nur 

einzeln benutzt bzw. sind die Bauarbeiten 

geringe Umfangs, dürfen als 

Anschlusspunkte auch Schutzverteiler oder 

ortsveränderliche Schutzeinrichtungen 

verwendet werden. Diese Einrichtungen 

dürfen auch über Steckvorrichtungen in 

Hausinstallationen betrieben werden. 
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Manipulation von Schutzeinrichtung !

Schnittschutz wurde verkeilt !
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Bedienung von 

Hubarbeitsbühnen: 

1. Mind. 18 Jahre 

2. Unterwiesen in der 

Bedienung. ( 

Unternehmer )

3. Befähigung zum 

Bedienen nachgewiesen 

hat. ( Besser DGUV 

Grundsatz 966 ) 

4. Schriftliche 

Beauftragung durch 

Unternehmer. 

5. Betriebsanweisung 

6. Gefährdungsanalyse
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Fehlender Seitenschutz bzw. 

Gerüststangen !

Defekter Gerüstbelag

➔ Absturzgefahr 

Defekter Gerüstbelag

➔ Absturzgefahr 

Achtung ! Es ist die neue TRBS 2121 Teil 1 zu beachten
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Achtung ! Es ist die neue TRBS 2121 Teil 1 zu beachten
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Fahrgerüste

Ohne Standsicherheitsnachweis ist nur ein 

Verhältnis von Breite zu Höhe bis:

b : h = 1 : 4 in allseits vollständig 

geschlossenen Räumen

b : h = 1 : 3 im Freien zulässig.

Einseitige Verbreiterung durch 

Stützausleger führt nur bedingt zur 

Verbesserung der Standsicherheit.

Konstruktive Anforderungen:

Standsicherheit durch ausreichendes 

Verhältnis b : h.

Flächendiagonalen bzw. Aussteifungen in 

allen Ebenen (bei Stahlrohrgerüsten).

Rollen unverlierbar und feststellbar.

Sicherer Aufstieg, nur an den 

Schmalseiten, innen liegend, senkrechte 

Aufstiege nur bis zu einer Gerüstbreite bis 

90 cm und maximal 5 m Aufstiegshöhe.

Ausreichende Belagunterstützung.

Ausreichende Belagstärke.

Seitenschutz ab 2 m.

Standfläche eben und fest.

Aufbau- und Gebrauchsanleitung muß an 

der Verwendungsstelle vorliegen.

Mit entsprechenden Ballast-

Zusatzgewichten darf die Gerüsthöhe 

maximal 8 m (im Freien) und 12 m in 

allseits umschlossenen Räumen sein.

Bei allen Arbeiten im Rohbau oder im 

Freien sind folgende Kräfte mit zu 

berücksichtigen:

Wind,

Kräfte aus dem Arbeitsvorgang,

Schrägstellung,

Aufstellung,

Anprall.

Fehlendes Geländer 

Fehlender Gerüstaufstieg

Fehlende Gerüstfreimeldung
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Fehlender Bordbrett bei der Treppe !

Fehlender Seitenschutz bzw. 

Gerüststangen !
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Fehlender Verbau bzw. 

Fehlende Absicherung der 

Baugrube !
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Falsche Böschungsneigung !
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Tabelle 4
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Sichere 

Lagerung, 

gegen 

umkippen 

schützen !
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Benutzung von nicht geprüften und auf 

der Baustelle zugelassene Elektrogeräte 
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Beispiele Gegenmaßnahmen resultierend aus einer Gefährdungsanalyse bzw. aus 

den Sicherheitsbegehungen 

Schutz von herausstehenden 

Armierungen bzw. Gefährdungen
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Kontaminierte Bereiche

Bei Auftreten von unbekannten Stoffen ist die Bauleitung zu informieren. 

GGf. wird eine labortechnische Untersuchung vorgenommen. 

Vor Beginn der Arbeiten sind die Persönlichen Arbeitssicherheitstechnischen 

Schutzvorkehrungen  mit dem SiGeKo abzustimmen.  

Für das Arbeiten an kontaminierten Bereichen  ist eine gültige 

arbeitsmedizinische Untersuchung, Blutanalyse und eine Unterweisung durch den 

SiGeKo BGR 128 unter anderen notwendig. 

Asbestrohr
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Asbestfasern

Carbonfasern

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Cfaser_haarrp.jpg
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Unterkünfte und Sozialanlagen müssen den Anforderungen der 

Arbeitsstättenverordnung entsprechend vorgehalten und betrieben 

werden.

Fehlender Pausenraum !

ASR A 4.2 beachten !

Besser !

Besser !
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Jeglicher Staub ist zu 

vermeiden, 

Absaugvorrichtungen 

sind vorzuhalten und zu 

betreiben.

Saugen statt Kehren ! 
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Ordnung, Sauberkeit und Hygiene

Die Auftragnehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitsbereich sowie ihre 

Unterkünfte und sanitären Anlagen in ordentlichem Zustand zu halten. 

Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen. 

Andernfalls vergibt die Baustellenleitung den Auftrag hierfür und legt 

die Kosten auf die Verursacher um. 

Unterkünfte und Sozialanlagen müssen den Anforderungen der 

Arbeitsstättenverordnung entsprechend vorgehalten und betrieben 

werden.

Durch unsachgemäße Schuttentsorgung (Mischgut) entstehende 

Mehrkosten gehen zu Lasten des AN. 
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Allgemeines

Feuergefährliche Arbeiten (Schweißen, Schleifen, Trennen und Flexen) sowie 

arbeiten mit offener Flamme ist generell untersagt. 

Müssen im Gebäude Feuergefährliche Arbeiten durchgeführt werden, ist eine 

schriftliche Schweißerlaubnis einzuholen und die Maßnahmen mit dem SiGeKo vor 

Ausführung und Vorort zu klären. Bei diesen Arbeiten ist mindestens 2 Stunden 

eine Brandwache nach Beendigung der Arbeiten bereit zu stellen.

Der Schein für feuergefährliche Arbeiten ( Schweißerlaubnisschein ) ist vom 

zuständigen AG Bauleiter gegenzuzeichnen. 

Selbstverständlich sind während der Arbeiten geeignete Geräte zur 

Brandbekämpfung (geeignete Feuerlöscher, Löschdecken usw. ) an der 

Arbeitsstelle bereitzustellen. 


